
8. Rechtsberatende Tätigkeit des Projektsteuerers 54 

 
  

• Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleis-

tungen 

Der AHO weist in seiner Leistungs- und Honorarordnung Projektmanage-

ment im § 1 Abs. 9 darauf hin, dass Rechtsberatungsleistungen i. S. d. RDG 

nicht Gegenstand dieser Leistungs- und Honorarordnung sind.  

8.3.1 Vertragsmanagement 

Nach einem Urteil des OLG Köln verstößt ein Projektsteuerungsvertrag, mit 

den fünf Projektstufen nach dem AHO-Modell und zusätzlich dem Ver-

tragsmanagement, nicht gegen das RDG (ehemals Rechtsberatungsgesetz).204 

Beim Vertragsmanagement handelte es sich um die Erstellung von Vertrags-

entwürfen. Das Gericht betonte zwar, dass das Erstellen von Vertragsentwür-

fen eine rechtsberatende Tätigkeit sei, im Verhältnis zu den weiteren Aufga-

ben des Projektsteuerers jedoch nur eine Nebentätigkeit gem. § 5 RDG ( 

ehemals Art. 1 § 5 Nr. 1 RBerG) darstelle. 

Ähnlich hat das OLG Naumburg für einen Projektsteuerungsvertrag  

 

 

Es ist zu unterscheiden zwischen der Erstellungen von Verträgen als Neben-

leistung und dem Vertragsmanagement als Hauptleistung. Wenn der Projekt-

steuerer für ein Großprojekt die Erstellung von individuellen Verträgen 

übernommen hat, dann handelt es sich hier um eine Haupttätigkeit, die von 

einem Rechtsanwalt ausgeführt werden muss und somit gegen das RDG ver-

stößt.205 So hat das OLG Düsseldorf für einen Wirtschaftsprüfer entschieden, 

der Gesellschafterverträge und notarielle Verträge entworfen hat.206 Diese 

Leistung verstöße gegen das RDG, da diese keine Hilfstätigkeit für die Wirt-

schaftsprüfung sei.  
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